
Wallis 2 – 13
Traueranzeigen 12
Sport 15 – 19
Ausland 21
Schweiz 22/23
Wirtschaft/Börse 25
TV-Programme 26
Wohin man geht 27
Wetter 28

www.1815.ch | Re dak ti on Te le fon 027 922 99 88 | Abon nen ten dienst Te le fon 027 948 30 50 | Men gis Mediaverkauf Te le fon 027 948 30 40 | Auf la ge 24 677 Expl.

AZ 3900 Brig | Freitag, 25. Februar 2011
Nr. 47 | 171. Jahr gang | Fr. 2.20

INHALT

Wallis

13 Fusionen 
Mund (Präsidentin Josianne
Wyssen), Birgisch und Na-
ters war die 13. Gemeindefu-
sion in 10 Jahren. | Seite 5

Wallis

Kündigung
Briger Stadtrat kündigt Ver-
trag mit der reformierten
Kirchgemeinde. (Bild: Pa-
trick Amoos) | Seite 4 

Sport

Albrechts Plan
Daniel Albrecht hat nach
seinem schweren Unfall vier
Weltcuprennen hinter sich.
Was jetzt? | Seite 15

KOMMENTAR

Mehr Verant-
wortung…
Staatsrat Maurice Tornay hat
gestern gleich zwei Persönlichkei-
ten zitiert, als er «seinen» Ent-
wurf zu einer Neuregelung des
Finanzausgleichs zwischen den
Gemeinden und einer Neuvertei-
lung der Aufgaben zwischen
Kanton und Gemeinden vorstell-
te: Denis de Rougemont und
Charles de Gaulle. 
Er hätte neben dem politischen
Philosophen und dem französi-
schen General und Staatsmann
auch noch Napoleon aufbieten
können, der einmal gesagt hatte,
eine Verfassung müsse kurz und
obskur sein.
Die Neuregelung der Aufgaben
zwischen dem Kanton und den
Gemeinden und der Neue Fi-
nanzausgleich sind nämlich in
der Summe genau das Gegenteil
dessen, was der korsische Haude-
gen als Grundgesetze forderte:
Der Entwurf ist klar und eindeu-
tig, nicht obskur oder gar ver-
dunkelnd. 
Was die Regierung vorschlägt,
hat Hand und Fuss. Und vor al-
lem dies: Es handelt sich nach
den jüngsten Anpassungen um
ein feines Regelwerk, das den un-
terschiedlichen Interessen teils
oder sogar weitgehend Rech-
nung trägt. 
Unter dem Strich wird die Positi-
on der Gemeinden sicher ge-
stärkt. Die Gemeindeautonomie
wird nicht infrage gestellt. Doch
Zuständigkeit bedeutet immer
auch Übernahme der Verantwor-
tung. Es gibt keine zusätzlichen
Kompetenzen ohne ein Mehr an
Verantwortung.
Und genau hier liegt die Krux
der Sache: Starke und solide Ge-
meinden werden dieser Verant-
wortung eher froh als Gemein-
den, die auf dem Zahnfleisch 
laufen. Luzius Theler

Bengasi | Libysche Soldaten schiessen auf Moschee bei Tripolis

«Tod oder Sieg»
Gefolgsleute des libyschen Revoluti-
onsführers Muammar al-Gaddafi ha-
ben Augenzeugenberichten zufolge
bei zwei Zusammenstössen mit De-
monstranten Massaker angerichtet.

In der Stadt Sawija 50 Kilometer westlich
von Tripolis beschossen Soldaten eine Mo-
schee, ein Augenzeuge sprach von vielen
Toten und Verletzten. Auf einem Flugplatz
bei Misrata, der drittgrössten libyschen
Stadt, schossen Milizionäre einem Anwoh-
ner zufolge auf eine Menschenkette, die
schützend das Gelände umstellt hatte.
Auch hier habe es viele Tote und Verletzte
gegeben. Genaue Zahlen konnten die Au-
genzeugen nicht nennen. Ihre Angaben
konnten auch nicht von unabhängiger Sei-
te bestätigt werden. «Sie haben Leichenber-
ge und Blutlachen hinterlassen», sagte der
Anwohner des Flugplatzes bei Misrata. «Die
Krankenhäuser sind voller Toter und Ver-
letzter.» Dem Augenzeugen in Sawija zufol-
ge rückten am Mittwoch unter Befehl des
Gaddafi-Gefolgsmanns Abdullah Megrahi
Soldaten in Sawija ein. Megrahi habe die in
der Moschee und auf dem Märtyrerplatz
versammelten Demonstranten aufgefor-
dert: «Entweder ihr geht oder ihr erlebt ein
Massaker.» | Seite 21 Flucht. Menschen warten vor dem Gebäude des internationalen Flughafens in Tripolis auf die Ausreise. FOTO KEYSTONE

Wallis | Hormone im Abwasser

Unsichtbare Gefahren
im Trinkwasser

Immer mehr und neue
Stoffe verschmutzen un-
ser Wasser. Die Technolo-
gie, um es zu reinigen, ist
vorhanden. Doch mit der
Umsetzung hapert es.

Mikroverunreinigung und Hor-
mone waren vor ein paar Jahren
noch kein Thema. Heute weiss
man mehr. Über 30000 synthe-

tische Substanzen werden in
der Schweiz täglich verwendet.
Eine grosse Anzahl davon ge-
langt direkt ins Abwasser. Die
langfristigen Folgen auf die
menschliche Gesundheit sind
bislang nicht erforscht. Die Ab-
nahme der Fruchtbarkeit bei
Männern könnte eine davon
sein, vermuten Wissenschaft-
ler. | Seite 2

Gesundheit. Unzählige Rückstände von synthetischen Substan-
zen gelangen täglich direkt ins Abwasser. FOTO WWW.BEECK.DE

Finanzausgleich | Wichtige Neuregelungen aufgenommen

Regierung zu
Kompromissen bereit

Die Walliser Regierung
geht mit einem Entwurf
zum Finanzausgleich an
das Kantonsparlament,
der wichtige Anpassun-
gen bringt. 

Die Walliser Regierung hat ih-
ren Entwurf zur Neuregelung
der Aufgaben zwischen Kanton
und Gemeinden und dem neu-
en Finanzausgleich in zwei
wichtigen Punkten angepasst:
Man trägt der Kritik der Wasser-
zinsgemeinden und der touris-
tischen Gemeinden Rechnung,
indem die Wasserzinsen und
die Steuereinnahmen aus Ein-
kommen und Vermögen von
Nichtwohnansässigen nur zum
Teil angerechnet werden. Aller-
dings zeigte Staatsrat Maurice
Tornay auch die Grenzen der
Kompromissbereitschaft auf:
Es handle sich um eine Vorlage,
welche die Interessen aller Ge-
meinden berücksichtigen müs-
se und nicht um die Wahrung
von Sonderinteressen. | Seite 3Maurice Tornay: Wohldosierter Kompromiss aufgelegt.  FOTO WB
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Finanzausgleich | Nach der Vernehmlassung und vor der ersten Lesung im Parlament hat die Regierung Bilanz gezogen

Der Staatsrat ist zu Konzessionen
an Gemeinden bereit
WALLIS | Die Walliser
Regierung macht bei der
Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der
neuen Aufgabenteilung
Zugeständnisse an die
Gemeinden. Aber mit
Augenmass und Umsicht.

LUZIUS THELER

Die Walliser Regierung ist be-
weglich: Sie geht mit einer über-
arbeiteten Fassung der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs
und der Neuverteilung der Auf-
gaben zwischen Kanton und Ge-
meinden in den Grossen Rat. Al-
lerdings sind auch die Grenzen
der Kompromissbereitschaft
klar signalisiert worden.

Kompromisse bei Wasser-
zinsen und Tourismus
In der Vernehmlassung und in
den darauf folgenden öffentli-
chen Verlautbarungen haben
sich vor allem zwei Gemeinde-
typen ziemlich lautstark zu
Wort gemeldet: Die Gemeinden
mit Einnahmen aus dem Was-
serzins und die touristischen
Gemeinden. Beide wähnten
sich über Gebühr in die Pflicht
genommen. Der Staatsrat bil-
ligt sowohl für die Wasserzin-
sen als auch für die Einkom-
mens- und Vermögenssteuer
von Nichtwohnansässigen (zur
Hauptsache Zweitwohnungsbe-
sitzer) einen Mittelweg an: Bei
der Berechnung des sogenann-
ten Ressourcenindex, der die
«Einkünfte» oder die Wirt-
schaftskraft einer Gemeinde er-
fasst, werden die Steuern der
Nichtwohnansässigen nur zu
75 Prozent berücksichtigt. Das-
selbe gilt für die Einnahmen
aus Wasserzinsen. Damit aber
dürfte denn auch schon das En-
de der Fahnenstange erreicht
sein: Staatsrat Maurice Tornay
hat bei der Vorstellung des Ent-
wurfes, der im Mai in den Gros-
sen Rat geht, eines klar ge-
macht: Eine vollständige Aus-
klammerung dieser beiden Fak-

toren bei der Berechnung des
Ressourcenindexes kommt für
die Regierung nicht infrage. «Es
gibt Gemeinden, die nehmen
mehr Wasserzinsen als Steuern
ein; eine Nichtberücksichti-
gung dieser Einnahmen wäre
stossend gegenüber anderen
Gemeinden.» Gleichzeitig lässt
sich der Chef des kantonalen Fi-
nanzdepartementes nicht von
der Feststellung beeindrucken,
dass der Bund bei seinen Be-
rechnungen zum Finanzaus-
gleich die Wasserzinseinnah-
men nicht berücksichtige. «Wir
haben diese Leistungen schon
bisher in die Finanzausgleichs-
berechnungen einfliessen las-
sen; der Bund hat darob seine
Praxis nicht geändert», präzi-
siert Tornay. Die grossen touris-
tischen Gemeinden verfügten
über eine vergleichsweise hohe
Wirtschaftskraft, die bei den Be-
rechnungen der Ausgleichsme-
chanismen gewiss zu berück-
sichtigen sei. «Wir machen ein
Gesetz für alle Walliser Gemein-
den und nicht für einzelne Ge-
meinden», unterstreicht der
Vorsteher des kantonalen Fi-
nanzdepartementes. 

Der Härteausgleich
dauert jetzt zwölf Jahre
Es soll der Härteausgleich, der
den Gemeinden Zeit geben soll,
die Neuerungen im Finanzhaus-
halt zu «verdauen», auch auf Fu-
sionsgemeinden ausgedehnt
werden. Während vier Jahren
nach einer Fusion werden ihre
Besitzstände im Finanzaus-
gleich garantiert. Damit will
man verhindern, dass Gemein-
den, die fusionswillig sind, über
den Finanzausgleich bestraft
werden. Der Härteausgleich,
der den Gemeinden eine Atem-
pause bis zur vollen Anwen-
dung der Neuregelungen ge-
währt, garantiert während vier
Jahren den vollen Ausgleich der
verlorenen Ausgleichsmittel;
während weiteren acht Jahren
nehmen diese Mittel zur Abfe-

derung von Ausfällen schritt-
weise ab. Damit können sich die
Gemeinden auf Neuregelungen
einstellen wie die: Künftig gibt
es keine Abstufung von Beiträ-
gen des Kantons, aber auch von
Beiträgen der  Gemeinden
mehr. Es gilt in aller Regel das
Verhältnis von 70 Prozent Kan-
tonsanteil und 30 Prozent Ge-
meindeanteil – und zwar für al-
le Gemeinden ohne Rücksicht
auf ihre Finanzlage. Ebenfalls
einbezogen werden neu die Län-
ge der Fusswege einer Gemein-
de. Der neue Finanzausgleich
wird von der Regierung als

«klar, adäquat und effektiv» be-
zeichnet. Die Regierung betont
noch einmal, dass es auch da-
rum geht, die früher festgestell-
ten Verzerrungen zu vermeiden
und ein wenig transparentes
und kompliziertes System zu er-
setzen. Wie Staatsratspräsident
Jean-Michel Cina betonte, will
der Staatsrat eine «verstärkte
Solidarität zwischen den Ge-
meinden» im Rahmen eines
Ausgleichs zwischen starken
und schwachen Gemeinden. Ei-
ne Mehrbelastung der Gemein-
den insgesamt resultiert aus der
Neuregelung indes nicht.

Finanzausgleich: Wasserzinsen und Steuererträge Nichtwohnansässiger werden weniger stark gewichtet als im ersten Entwurf. FOTO WB

Die Regierung hatte in einer wahren «Titanenarbeit» unter der
Federführung von Staatsratspräsident Jean-Michel Cina und
vor allem von Finanzchef Maurice Tornay einen Entwurf für die
Neuverteilung der Aufgaben und die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs in die Vernehmlassung  geschickt. Aus den Stellung-
nahmen hat die Regierung nun einige Anpassungen und Kon-
zessionen bei mehreren Kritikpunkten von Gemeinden oder
Gruppen von Gemeinden vorgenommen. 

Ab dem 1. März 2011 befassen sich nun die Kommissionen des
Grossen Rates mit dem Entwurf. Im Mai 2011 ist die erste Le-
sung im Grossen Rat vorgesehen. Die zweite Lesung im Kan-
tonsparlament dürfte im September 2011 über die Bühne ge-
hen. Die Neuregelung könnte – wenn alles fahrplanmässig
läuft – am 1. Januar 2012 in Kraft treten. Jedes einzelne der sie-
ben neuen Gesetze unterliegt dem Referendum; ebenso das
Gesamtpaket der Teilrevision von 21 Gesetzen.

Der Fahrplan der Reform

WALLIS | Die neue Aufga-
benteilung und die da-
raus resultierende Kom-
petenzordnung am Bei-
spiel der Zuständigkeits-
bereiche der fünf
Regierungsmitglieder.

«Nichts ist perfekt, aber das Pa-
ket ist sorgfältig geschnürt»,
hält die Regierung fest. Wir zei-
gen die wichtigsten Änderun-
gen in den fünf «Fürstentü-
mern» der Regierung auf.

Was ändert
bei Jean-Michel Cina?
Was ändert sich im Departe-
ment für Volkswirtschaft, Ener-
gie und Raumentwicklung?
Hier bleiben die Folgen der Neu-
regelung ziemlich beschränkt,
weil das Departement kaum
über grosse Finanzflüsse gebie-
tet. Im öffentlichen Beschaf-
fungswesen werden Schwellen-
werte für die freihändige Verga-
be von Aufträgen an den Maxi-

malwert der interkantonalen
Vereinbarung angehoben. Es
sind dies 100000 Franken für
Lieferaufträge, 150000 Franken
für Dienstleistungsaufträge
und Aufträge des Baunebenge-
werbes und 300000 Franken für
das Bauhauptgewerbe. Das Ge-
setz über die amtliche Vermes-
sung und Geoinformationen
von 2006 wird liberalisiert; die
freie Geometerwahl wird mög-
lich; es gibt keine amtlichen
Geometer mehr. Bei den Mass-
nahmen zugunsten der Arbeits-
losen werden die RAV in die Kan-
tonsverwaltung eingegliedert;
Arbeitslose melden sich beim
RAV und nicht mehr bei den Ge-
meinden. Dazu kommen die
Aufhebung der Gemeindekatas-
ter nach der Einführung des eid-
genössischen Grundbuches, ei-
ne veränderte Zweckbestim-
mung beim Fonds  der Gewässer
in Richtung Renaturierung und
die Aufhebung der Subventio-
nen für das Rebregister.

Was ändert
bei Jacques Melly?
Im Departement für Verkehr,
Bau und Umwelt kommt ein
neues Gesetz über die Wege des
Freizeitverkehrs, das auch die
Gemeindebeteiligungen ausser-
orts harmonisiert. Das Waldge-
setz wird an die Bundesgesetz-
gebung angepasst und umfas-
send revidiert. Als Prinzip gilt
hier, dass die Erhaltung der
Schutzfunktion eine gemeinsa-
me Aufgabe ist, die Bewirtschaf-
tung aber Sacher der Waldei-
gentümer. Bei der Teilrevision
des Strassengesetzes entfällt die
abgestufte Subventionierung.
Neu gilt über alles ein Verteil-
schlüssel 70 Prozent Kanton, 30
Prozent Gemeinden.

Was ändert bei Esther
Waeber-Kalbermatten?
Das Gesetz über die Eingliede-
rung und die Sozialhilfe wird
schon in der kommenden März-
Session revidiert. Es bringt eine

Klärung der Rollen von Kanton
und Gemeinden. Die Zusam-
menarbeit wird gestärkt. Auch
im Gesetz über die Harmonisie-
rung der Sozialsysteme
(EL/AHV/IV, Beschäftigungs-
fonds, Sozialhilfe, Alimenten-
bevorschussung, soziale Institu-
tionen), die insgesamt über ei-
nen Betrag von 152 Mio. Fran-
ken laufen, geht man von einer
Neuaufteilung der Kosten im
Verhältnis 70 zu 30 zwischen
Kanton und Gemeinden aus. Im
Gesetz gegen Feuer und Natur-
gewalten wird künftig ein einzi-
ger Subventionsansatz ange-
wendet, nämlich 43 Prozent für
Material und 13 Prozent für
Wasserversorgung. Der Finanz-
kraft der Gemeinden wird nicht
mehr Rechnung getragen. Bei
der Beherbergung der Gerichts-
behörden gibt es eine klare Re-
gelung: Die Standortgemeinden
stellen die nötigen Lokale und
deren Betrieb kostenlos zur Ver-
fügung. 

Was ändert
bei Maurice Tornay?
Abgesehen vom oben abgehan-
delten Finanzausgleich im De-
partement von Staatsrat Mau-
rice Tornay geht es im Gesund-
heitswesen natürlich auch um
die Kosten der Langzeitpflege.
Die Gemeinden stellen hier
den Zugang zu allen Leistun-
gen sicher. Die Pflegefinan-
zierung sieht neben den Leis-
tungen der Krankenkassen
und Kantons- und Gemeinde-
beiträgen nach wie vor eine Pa-
tientenbeteiligung in Alters-
und Pflegeheimen zwischen 0
und 20 Prozent vor. Sie ist aber
abgestuft je nach Vermögens-
lage und beträgt höchstens
5000 Franken im Jahr pro Pa-
tient. 

Was ändert
bei Claude Roch?
In der Gesetzgebung im Schul-
wesen werden Aufgaben ge-
klärt, die Anzahl der Lektio-

nen pro Woche definiert und
dann auch die Lohnaufwer-
tung der Lehrpersonen der ob-
ligatorischen Schulzeit vorge-
nommen. Man geht von 500
Franken/Monat bei den ersten
beiden Schulstufen und von
400 Franken in der OS aus.
Grund: Es droht ein Lehrkräf-
temangel. Die Gemeinden be-
stimmen die Lehrpersonen
und ernennen die Direktoren.
Das Gesetz über den Gemein-
deanteil an den Lehrerge-
hältern nimmt keine Rück-
sicht mehr auf die Steuer-
einnahmen einer Gemeinde,
man geht von den Durch-
schnittskosten pro Schüler 
aus (rund 2800 Franken/Schul-
jahr) und verteilt diese Kosten
nach dem Schema 70 Prozent
Kanton, 30 Prozent Gemein-
den. Die Beiträge der Standort-
gemeinden für die Mittel-
schulen und die Fachhoch-
schulen werden einheitlich ge-
regelt. lth

Konsequenzen | Was ändert ab dem 1. Januar 2012 in der Kompetenzordnung zwischen dem Kanton und den Gemeinden?

Die konkreten Folgen in den Departementen
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Der Staatsrat ist zu Konzessionen
an Gemeinden bereit
WALLIS | Die Walliser
Regierung macht bei der
Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der
neuen Aufgabenteilung
Zugeständnisse an die
Gemeinden. Aber mit
Augenmass und Umsicht.

LUZIUS THELER

Die Walliser Regierung ist be-
weglich: Sie geht mit einer über-
arbeiteten Fassung der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs
und der Neuverteilung der Auf-
gaben zwischen Kanton und Ge-
meinden in den Grossen Rat. Al-
lerdings sind auch die Grenzen
der Kompromissbereitschaft
klar signalisiert worden.

Kompromisse bei Wasser-
zinsen und Tourismus
In der Vernehmlassung und in
den darauf folgenden öffentli-
chen Verlautbarungen haben
sich vor allem zwei Gemeinde-
typen ziemlich lautstark zu
Wort gemeldet: Die Gemeinden
mit Einnahmen aus dem Was-
serzins und die touristischen
Gemeinden. Beide wähnten
sich über Gebühr in die Pflicht
genommen. Der Staatsrat bil-
ligt sowohl für die Wasserzin-
sen als auch für die Einkom-
mens- und Vermögenssteuer
von Nichtwohnansässigen (zur
Hauptsache Zweitwohnungsbe-
sitzer) einen Mittelweg an: Bei
der Berechnung des sogenann-
ten Ressourcenindex, der die
«Einkünfte» oder die Wirt-
schaftskraft einer Gemeinde er-
fasst, werden die Steuern der
Nichtwohnansässigen nur zu
75 Prozent berücksichtigt. Das-
selbe gilt für die Einnahmen
aus Wasserzinsen. Damit aber
dürfte denn auch schon das En-
de der Fahnenstange erreicht
sein: Staatsrat Maurice Tornay
hat bei der Vorstellung des Ent-
wurfes, der im Mai in den Gros-
sen Rat geht, eines klar ge-
macht: Eine vollständige Aus-
klammerung dieser beiden Fak-

toren bei der Berechnung des
Ressourcenindexes kommt für
die Regierung nicht infrage. «Es
gibt Gemeinden, die nehmen
mehr Wasserzinsen als Steuern
ein; eine Nichtberücksichti-
gung dieser Einnahmen wäre
stossend gegenüber anderen
Gemeinden.» Gleichzeitig lässt
sich der Chef des kantonalen Fi-
nanzdepartementes nicht von
der Feststellung beeindrucken,
dass der Bund bei seinen Be-
rechnungen zum Finanzaus-
gleich die Wasserzinseinnah-
men nicht berücksichtige. «Wir
haben diese Leistungen schon
bisher in die Finanzausgleichs-
berechnungen einfliessen las-
sen; der Bund hat darob seine
Praxis nicht geändert», präzi-
siert Tornay. Die grossen touris-
tischen Gemeinden verfügten
über eine vergleichsweise hohe
Wirtschaftskraft, die bei den Be-
rechnungen der Ausgleichsme-
chanismen gewiss zu berück-
sichtigen sei. «Wir machen ein
Gesetz für alle Walliser Gemein-
den und nicht für einzelne Ge-
meinden», unterstreicht der
Vorsteher des kantonalen Fi-
nanzdepartementes. 

Der Härteausgleich
dauert jetzt zwölf Jahre
Es soll der Härteausgleich, der
den Gemeinden Zeit geben soll,
die Neuerungen im Finanzhaus-
halt zu «verdauen», auch auf Fu-
sionsgemeinden ausgedehnt
werden. Während vier Jahren
nach einer Fusion werden ihre
Besitzstände im Finanzaus-
gleich garantiert. Damit will
man verhindern, dass Gemein-
den, die fusionswillig sind, über
den Finanzausgleich bestraft
werden. Der Härteausgleich,
der den Gemeinden eine Atem-
pause bis zur vollen Anwen-
dung der Neuregelungen ge-
währt, garantiert während vier
Jahren den vollen Ausgleich der
verlorenen Ausgleichsmittel;
während weiteren acht Jahren
nehmen diese Mittel zur Abfe-

derung von Ausfällen schritt-
weise ab. Damit können sich die
Gemeinden auf Neuregelungen
einstellen wie die: Künftig gibt
es keine Abstufung von Beiträ-
gen des Kantons, aber auch von
Beiträgen der  Gemeinden
mehr. Es gilt in aller Regel das
Verhältnis von 70 Prozent Kan-
tonsanteil und 30 Prozent Ge-
meindeanteil – und zwar für al-
le Gemeinden ohne Rücksicht
auf ihre Finanzlage. Ebenfalls
einbezogen werden neu die Län-
ge der Fusswege einer Gemein-
de. Der neue Finanzausgleich
wird von der Regierung als

«klar, adäquat und effektiv» be-
zeichnet. Die Regierung betont
noch einmal, dass es auch da-
rum geht, die früher festgestell-
ten Verzerrungen zu vermeiden
und ein wenig transparentes
und kompliziertes System zu er-
setzen. Wie Staatsratspräsident
Jean-Michel Cina betonte, will
der Staatsrat eine «verstärkte
Solidarität zwischen den Ge-
meinden» im Rahmen eines
Ausgleichs zwischen starken
und schwachen Gemeinden. Ei-
ne Mehrbelastung der Gemein-
den insgesamt resultiert aus der
Neuregelung indes nicht.

Finanzausgleich: Wasserzinsen und Steuererträge Nichtwohnansässiger werden weniger stark gewichtet als im ersten Entwurf. FOTO WB

Die Regierung hatte in einer wahren «Titanenarbeit» unter der
Federführung von Staatsratspräsident Jean-Michel Cina und
vor allem von Finanzchef Maurice Tornay einen Entwurf für die
Neuverteilung der Aufgaben und die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs in die Vernehmlassung  geschickt. Aus den Stellung-
nahmen hat die Regierung nun einige Anpassungen und Kon-
zessionen bei mehreren Kritikpunkten von Gemeinden oder
Gruppen von Gemeinden vorgenommen. 

Ab dem 1. März 2011 befassen sich nun die Kommissionen des
Grossen Rates mit dem Entwurf. Im Mai 2011 ist die erste Le-
sung im Grossen Rat vorgesehen. Die zweite Lesung im Kan-
tonsparlament dürfte im September 2011 über die Bühne ge-
hen. Die Neuregelung könnte – wenn alles fahrplanmässig
läuft – am 1. Januar 2012 in Kraft treten. Jedes einzelne der sie-
ben neuen Gesetze unterliegt dem Referendum; ebenso das
Gesamtpaket der Teilrevision von 21 Gesetzen.

Der Fahrplan der Reform

WALLIS | Die neue Aufga-
benteilung und die da-
raus resultierende Kom-
petenzordnung am Bei-
spiel der Zuständigkeits-
bereiche der fünf
Regierungsmitglieder.

«Nichts ist perfekt, aber das Pa-
ket ist sorgfältig geschnürt»,
hält die Regierung fest. Wir zei-
gen die wichtigsten Änderun-
gen in den fünf «Fürstentü-
mern» der Regierung auf.

Was ändert
bei Jean-Michel Cina?
Was ändert sich im Departe-
ment für Volkswirtschaft, Ener-
gie und Raumentwicklung?
Hier bleiben die Folgen der Neu-
regelung ziemlich beschränkt,
weil das Departement kaum
über grosse Finanzflüsse gebie-
tet. Im öffentlichen Beschaf-
fungswesen werden Schwellen-
werte für die freihändige Verga-
be von Aufträgen an den Maxi-

malwert der interkantonalen
Vereinbarung angehoben. Es
sind dies 100000 Franken für
Lieferaufträge, 150000 Franken
für Dienstleistungsaufträge
und Aufträge des Baunebenge-
werbes und 300000 Franken für
das Bauhauptgewerbe. Das Ge-
setz über die amtliche Vermes-
sung und Geoinformationen
von 2006 wird liberalisiert; die
freie Geometerwahl wird mög-
lich; es gibt keine amtlichen
Geometer mehr. Bei den Mass-
nahmen zugunsten der Arbeits-
losen werden die RAV in die Kan-
tonsverwaltung eingegliedert;
Arbeitslose melden sich beim
RAV und nicht mehr bei den Ge-
meinden. Dazu kommen die
Aufhebung der Gemeindekatas-
ter nach der Einführung des eid-
genössischen Grundbuches, ei-
ne veränderte Zweckbestim-
mung beim Fonds  der Gewässer
in Richtung Renaturierung und
die Aufhebung der Subventio-
nen für das Rebregister.

Was ändert
bei Jacques Melly?
Im Departement für Verkehr,
Bau und Umwelt kommt ein
neues Gesetz über die Wege des
Freizeitverkehrs, das auch die
Gemeindebeteiligungen ausser-
orts harmonisiert. Das Waldge-
setz wird an die Bundesgesetz-
gebung angepasst und umfas-
send revidiert. Als Prinzip gilt
hier, dass die Erhaltung der
Schutzfunktion eine gemeinsa-
me Aufgabe ist, die Bewirtschaf-
tung aber Sacher der Waldei-
gentümer. Bei der Teilrevision
des Strassengesetzes entfällt die
abgestufte Subventionierung.
Neu gilt über alles ein Verteil-
schlüssel 70 Prozent Kanton, 30
Prozent Gemeinden.

Was ändert bei Esther
Waeber-Kalbermatten?
Das Gesetz über die Eingliede-
rung und die Sozialhilfe wird
schon in der kommenden März-
Session revidiert. Es bringt eine

Klärung der Rollen von Kanton
und Gemeinden. Die Zusam-
menarbeit wird gestärkt. Auch
im Gesetz über die Harmonisie-
rung der Sozialsysteme
(EL/AHV/IV, Beschäftigungs-
fonds, Sozialhilfe, Alimenten-
bevorschussung, soziale Institu-
tionen), die insgesamt über ei-
nen Betrag von 152 Mio. Fran-
ken laufen, geht man von einer
Neuaufteilung der Kosten im
Verhältnis 70 zu 30 zwischen
Kanton und Gemeinden aus. Im
Gesetz gegen Feuer und Natur-
gewalten wird künftig ein einzi-
ger Subventionsansatz ange-
wendet, nämlich 43 Prozent für
Material und 13 Prozent für
Wasserversorgung. Der Finanz-
kraft der Gemeinden wird nicht
mehr Rechnung getragen. Bei
der Beherbergung der Gerichts-
behörden gibt es eine klare Re-
gelung: Die Standortgemeinden
stellen die nötigen Lokale und
deren Betrieb kostenlos zur Ver-
fügung. 

Was ändert
bei Maurice Tornay?
Abgesehen vom oben abgehan-
delten Finanzausgleich im De-
partement von Staatsrat Mau-
rice Tornay geht es im Gesund-
heitswesen natürlich auch um
die Kosten der Langzeitpflege.
Die Gemeinden stellen hier
den Zugang zu allen Leistun-
gen sicher. Die Pflegefinan-
zierung sieht neben den Leis-
tungen der Krankenkassen
und Kantons- und Gemeinde-
beiträgen nach wie vor eine Pa-
tientenbeteiligung in Alters-
und Pflegeheimen zwischen 0
und 20 Prozent vor. Sie ist aber
abgestuft je nach Vermögens-
lage und beträgt höchstens
5000 Franken im Jahr pro Pa-
tient. 

Was ändert
bei Claude Roch?
In der Gesetzgebung im Schul-
wesen werden Aufgaben ge-
klärt, die Anzahl der Lektio-

nen pro Woche definiert und
dann auch die Lohnaufwer-
tung der Lehrpersonen der ob-
ligatorischen Schulzeit vorge-
nommen. Man geht von 500
Franken/Monat bei den ersten
beiden Schulstufen und von
400 Franken in der OS aus.
Grund: Es droht ein Lehrkräf-
temangel. Die Gemeinden be-
stimmen die Lehrpersonen
und ernennen die Direktoren.
Das Gesetz über den Gemein-
deanteil an den Lehrerge-
hältern nimmt keine Rück-
sicht mehr auf die Steuer-
einnahmen einer Gemeinde,
man geht von den Durch-
schnittskosten pro Schüler 
aus (rund 2800 Franken/Schul-
jahr) und verteilt diese Kosten
nach dem Schema 70 Prozent
Kanton, 30 Prozent Gemein-
den. Die Beiträge der Standort-
gemeinden für die Mittel-
schulen und die Fachhoch-
schulen werden einheitlich ge-
regelt. lth

Konsequenzen | Was ändert ab dem 1. Januar 2012 in der Kompetenzordnung zwischen dem Kanton und den Gemeinden?

Die konkreten Folgen in den Departementen
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Wallis

13 Fusionen 
Mund (Präsidentin Josianne
Wyssen), Birgisch und Na-
ters war die 13. Gemeindefu-
sion in 10 Jahren. | Seite 5

Wallis

Kündigung
Briger Stadtrat kündigt Ver-
trag mit der reformierten
Kirchgemeinde. (Bild: Pa-
trick Amoos) | Seite 4 

Sport

Albrechts Plan
Daniel Albrecht hat nach
seinem schweren Unfall vier
Weltcuprennen hinter sich.
Was jetzt? | Seite 15

KOMMENTAR

Mehr Verant-
wortung…
Staatsrat Maurice Tornay hat
gestern gleich zwei Persönlichkei-
ten zitiert, als er «seinen» Ent-
wurf zu einer Neuregelung des
Finanzausgleichs zwischen den
Gemeinden und einer Neuvertei-
lung der Aufgaben zwischen
Kanton und Gemeinden vorstell-
te: Denis de Rougemont und
Charles de Gaulle. 
Er hätte neben dem politischen
Philosophen und dem französi-
schen General und Staatsmann
auch noch Napoleon aufbieten
können, der einmal gesagt hatte,
eine Verfassung müsse kurz und
obskur sein.
Die Neuregelung der Aufgaben
zwischen dem Kanton und den
Gemeinden und der Neue Fi-
nanzausgleich sind nämlich in
der Summe genau das Gegenteil
dessen, was der korsische Haude-
gen als Grundgesetze forderte:
Der Entwurf ist klar und eindeu-
tig, nicht obskur oder gar ver-
dunkelnd. 
Was die Regierung vorschlägt,
hat Hand und Fuss. Und vor al-
lem dies: Es handelt sich nach
den jüngsten Anpassungen um
ein feines Regelwerk, das den un-
terschiedlichen Interessen teils
oder sogar weitgehend Rech-
nung trägt. 
Unter dem Strich wird die Positi-
on der Gemeinden sicher ge-
stärkt. Die Gemeindeautonomie
wird nicht infrage gestellt. Doch
Zuständigkeit bedeutet immer
auch Übernahme der Verantwor-
tung. Es gibt keine zusätzlichen
Kompetenzen ohne ein Mehr an
Verantwortung.
Und genau hier liegt die Krux
der Sache: Starke und solide Ge-
meinden werden dieser Verant-
wortung eher froh als Gemein-
den, die auf dem Zahnfleisch 
laufen. Luzius Theler

Bengasi | Libysche Soldaten schiessen auf Moschee bei Tripolis

«Tod oder Sieg»
Gefolgsleute des libyschen Revoluti-
onsführers Muammar al-Gaddafi ha-
ben Augenzeugenberichten zufolge
bei zwei Zusammenstössen mit De-
monstranten Massaker angerichtet.

In der Stadt Sawija 50 Kilometer westlich
von Tripolis beschossen Soldaten eine Mo-
schee, ein Augenzeuge sprach von vielen
Toten und Verletzten. Auf einem Flugplatz
bei Misrata, der drittgrössten libyschen
Stadt, schossen Milizionäre einem Anwoh-
ner zufolge auf eine Menschenkette, die
schützend das Gelände umstellt hatte.
Auch hier habe es viele Tote und Verletzte
gegeben. Genaue Zahlen konnten die Au-
genzeugen nicht nennen. Ihre Angaben
konnten auch nicht von unabhängiger Sei-
te bestätigt werden. «Sie haben Leichenber-
ge und Blutlachen hinterlassen», sagte der
Anwohner des Flugplatzes bei Misrata. «Die
Krankenhäuser sind voller Toter und Ver-
letzter.» Dem Augenzeugen in Sawija zufol-
ge rückten am Mittwoch unter Befehl des
Gaddafi-Gefolgsmanns Abdullah Megrahi
Soldaten in Sawija ein. Megrahi habe die in
der Moschee und auf dem Märtyrerplatz
versammelten Demonstranten aufgefor-
dert: «Entweder ihr geht oder ihr erlebt ein
Massaker.» | Seite 21 Flucht. Menschen warten vor dem Gebäude des internationalen Flughafens in Tripolis auf die Ausreise. FOTO KEYSTONE

Wallis | Hormone im Abwasser

Unsichtbare Gefahren
im Trinkwasser

Immer mehr und neue
Stoffe verschmutzen un-
ser Wasser. Die Technolo-
gie, um es zu reinigen, ist
vorhanden. Doch mit der
Umsetzung hapert es.

Mikroverunreinigung und Hor-
mone waren vor ein paar Jahren
noch kein Thema. Heute weiss
man mehr. Über 30000 synthe-

tische Substanzen werden in
der Schweiz täglich verwendet.
Eine grosse Anzahl davon ge-
langt direkt ins Abwasser. Die
langfristigen Folgen auf die
menschliche Gesundheit sind
bislang nicht erforscht. Die Ab-
nahme der Fruchtbarkeit bei
Männern könnte eine davon
sein, vermuten Wissenschaft-
ler. | Seite 2

Gesundheit. Unzählige Rückstände von synthetischen Substan-
zen gelangen täglich direkt ins Abwasser. FOTO WWW.BEECK.DE

Finanzausgleich | Wichtige Neuregelungen aufgenommen

Regierung zu
Kompromissen bereit

Die Walliser Regierung
geht mit einem Entwurf
zum Finanzausgleich an
das Kantonsparlament,
der wichtige Anpassun-
gen bringt. 

Die Walliser Regierung hat ih-
ren Entwurf zur Neuregelung
der Aufgaben zwischen Kanton
und Gemeinden und dem neu-
en Finanzausgleich in zwei
wichtigen Punkten angepasst:
Man trägt der Kritik der Wasser-
zinsgemeinden und der touris-
tischen Gemeinden Rechnung,
indem die Wasserzinsen und
die Steuereinnahmen aus Ein-
kommen und Vermögen von
Nichtwohnansässigen nur zum
Teil angerechnet werden. Aller-
dings zeigte Staatsrat Maurice
Tornay auch die Grenzen der
Kompromissbereitschaft auf:
Es handle sich um eine Vorlage,
welche die Interessen aller Ge-
meinden berücksichtigen müs-
se und nicht um die Wahrung
von Sonderinteressen. | Seite 3Maurice Tornay: Wohldosierter Kompromiss aufgelegt.  FOTO WB


